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«Ich persönlich würde
gern den rechtlich
wichtigen Fragen mehr
Zeit widmen können.»

«Bei der Urteilsfindung hilft KI nicht»
Der Präsident des Bundesgerichts François Chaix wünscht der Institution zum 150. Geburtstag eine Reform

Herr Chaix, wenn Sie dieses Wochen-
ende das Volk empfangen, ist es dann
wirklich zu Besuch bei den obersten
Richtern der Schweiz?
Ja, sicherlich.Wir sind die oberste recht-
sprechende Instanz gemäss der Bundes-
verfassung. Aber wenn Sie von Strass-
burg reden möchten . . .

Genau, der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hebt regelmässig Ihre
Urteile auf.
Nein. Formell gesehen beginnt in
Strassburg immer ein neues Verfahren.
Manchmal stellt der Gerichtshof eine
Verletzung derMenschenrechtskonven-
tion durch die Schweiz fest, ja.Aber das
betrifft weniger als zehn Fälle pro Jahr.
In mehr als neunzig Prozent der Fälle
tritt der Gerichtshof gar nicht erst ein.

Strassburg hat etwa den Klimaseniorin-
nen recht gegeben und festgestellt, dass
die Eidgenossenschaft zu wenig gegen
den Klimawandel tue. Wenn Strassburg
anders urteilt als das Bundesgericht,
heisst das, dass Sie Ihren Job nicht gut
gemacht haben?
In Fällen von allgemeiner Tragweite, bei
denen Strassburg eine andere Sicht hat
als wir, kann man sagen:Wir waren viel-
leicht zu vorsichtig. Dann gibt es Fälle,
wo es um unterschiedliche Beweis-
würdigung oder Interessenabwägung
geht: Hier kann man immer verschie-
den entscheiden. Und auch als oberster
Richter kann man sich natürlich manch-
mal irren. Das ist menschlich.

Die EU-Personenfreizügigkeit steht laut
einem Bundesgerichtsurteil von 2015
über Schweizer Recht. Gilt das grund-
sätzlich für die bilateralen Verträge mit
der EU?
Artikel 190 der Bundesverfassung sagt,
dass Bundesgesetze und dasVölkerrecht
für das Bundesgericht massgebend sind.
Es steht also nicht eines über dem ande-
ren, sondern beides ist auf dem gleichen
Niveau. Dann müssen wir im konkreten
Beschwerdefall einenWeg finden.

Der SVP-Nationalrat Thomas Mat-
ter fragte in einer Interpellation, ob das
neue Vertragspaket EU - Schweiz bei
einer Annahme über der Bundesverfas-
sung stünde. Das Bundesgericht wollte
nicht antworten.Wieso?
Das Bundesgericht kann sich ausserhalb
einer konkreten Beschwerde nicht dazu
äussern. Denn es handelt sich um eine
abstrakte Frage zu noch nicht in Kraft
getretenem Recht, im Bereich der poli-
tischen Rechte. Das hat das Bundes-
gericht auch in seiner Stellungnahme
zur Interpellation Matter betont. Aus
unserer Sicht ist es Aufgabe des Bun-

desamts für Justiz und derjenigen Stel-
len, die das Vertragspaket ausgehandelt
haben, solche Fragen zu beantworten.

Wie würden Sie generell die Rolle des
Bundesgerichts erklären?
Unsere Hauptaufgabe ist, sicherzustel-
len, dass das Bundesrecht im ganzen
Land einheitlich angewendet wird. Bei
Strafverfahren in Lugano, Zürich oder
Genf müssen die gleichen strafprozess-
rechtlichen Regeln angewendet werden.
Das Bundesgericht gibt es bereits seit
1848.Aber erst seit 150 Jahren haben wir
diese Hauptaufgabe, auch deswegen fei-
ern wir unseren Geburtstag dieses Jahr.

Die Billetts für die Tage der offenen Tür
am Bundesgericht in Lausanne waren
rasch ausgebucht. Das öffentliche Inter-
esse an Ihrem Gericht ist also gross?
Ja. Das ist vielleicht nebensächlich, aber
ein weiterer Indikator:Auch unsere Son-
dermünze mit einer Auflage von 8000
Stück war am ersten Tag ausverkauft.

Sie hatten bereits 2023 einen Tag lang
die Türen geöffnet, davor aber lange
nicht. Ist es denkbar, dass Sie nun viel-
leicht öfter Ihre Türen öffnen?
Das ist viel Aufwand, und es ist nicht
Kern unserer Tätigkeit. Auf gewisse
Weise haben wir das ganze Jahr überTag
der offenen Tür: Jede und jeder kann
unseren öffentlichen Urteilsberatungen
folgen. Das ist fast ein Unikum auf der
Welt: Wir vertreten diese Tradition zu-
sammen mit Brasilien.Andernorts ist es
üblich, dass Gerichte geheim beraten.

Die allermeisten Urteile aber spricht das
Bundesgericht hinter verschlossenen
Türen, im sogenannten Zirkularverfah-
ren, schriftlich zwischen den Richtern.
Nur wenn wir im Zirkularverfah-
ren keine einstimmige Einigung erzie-
len, gehen wir in die öffentliche Bera-
tung. Viele Beschwerden vor dem Bun-
desgericht betreffen nicht Fragen von
grundsätzlicher rechtlicher Bedeutung,
auchwenn sie für die Betroffenen selber
von grosserTragweite sein können.Und
in vielen Fällen gibt das Gesetz klar vor,
was die rechtlicheLösung ist.UnsereBe-
gründung steht ja dann im Urteil.

Seit Jahren heisst es, das Bundesgericht
sei überlastet.
Von 2012 bis 2024 ist die Zahl der straf-
rechtlichen Fälle um sechzig Prozent
gestiegen.Wir haben deshalb schon vor
zweieinhalb Jahren eine interneReorga-
nisation gemacht. Jetzt entspricht die
Anzahl der Eingänge derAnzahl der er-
ledigten Fälle. Dieses Jahr erledigen wir
tendenziell mehr Fälle, als es Eingänge
gibt, um die Pendenzen abzubauen.

Warum haben die Fälle im Strafrecht so
stark zugenommen?
2011 ist die Schweizerische Strafpro-
zessordnung (StPO) in Kraft getreten.
Davor war das kantonal geregelt. Das
hat zur Belastung massgeblich beigetra-
gen: Die Strafverteidiger wissen inzwi-
schen genau, wie die StPO funktioniert,
und nutzen die zahlreichen Beschwerde-
möglichkeiten. Das ist ein Punkt.

Und ein anderer?
Die Landesverweisung, die 2016 in Kraft
getreten ist.Klar,derGesetzgeber erlässt
neue Gesetze, die den Wünschen der
Gesellschaft entsprechen. Aber das hat
natürlich Folgen für die Gerichte. Straf-
rechtliche Landesverweisungen werden
nunmehr vom Strafrichter ausgespro-
chen, nicht mehr vom Verwaltungsrich-
ter. Strafrichter kennen sich nicht unbe-
dingt gut mit Migrationsfragen aus: Ist es

sicher, jemanden mit einer bestimmten
Herkunft in ein bestimmtes Land auszu-
schaffen, oder nicht? Vielleicht war das
vorherige System effizienter.

Dazu kommt, dass das Bundesgericht
sich im Gegensatz zu obersten Gerich-
ten in anderen Ländern mit allen zuläs-
sigen Beschwerden befassen muss.
Ja, wir haben kein Annahmeverfah-
ren.Wir können nicht wie der Supreme
Court in den USA sagen: Dieser Fall
interessiert uns nicht, und wir müs-
sen das nicht begründen. Das hat auch
Nachteile: Ich persönlich würde gern
den rechtlich wichtigen Fragen mehr
Zeit widmen können.

Sie wollen ein Annahmeverfahren?
Dies zu entscheiden, wäre Sache der
Politik.Wir haben schon jetzt in fast allen
Bereichen zwei Instanzen mit Kollegial-
gericht.Man kann davon ausgehen, dass
diese Gerichte sich um die beste recht-
liche Lösung bemühen.Manchmal ist es
nicht unbedingt nötig, dass das Bundes-
gericht auch noch ein Urteil fällt.

Sie wünschen sich mehr Beinfreiheit?
Ja. Aber wir sind natürlich in der
Schweiz, wo die Politik und auch die
Bürger der Meinung sind, man soll bis
zum Bundesgericht gehen können. Nun

gut, wenn es um eine Busse von vier-
zig Franken geht und Sie vielleicht noch
Geld für einenAnwalt verlieren wollen,
dann kommen Sie zu uns.Kein Problem.

Beim offiziellen Festakt zum 150. Ge-
burtstag des Bundesgerichts im Mai
sagten Sie, dass für «bestimmte demo-
kratisch gewählte Staatsoberhäupter die
Justiz nur ein störendes Anhängsel zu
sein» scheine. Da dachten Sie wohl an
Donald Trump?
Diese Idee, dass die Justiz eine lästige
Nebensache sei, die hat schon immer
existiert. In vielen Staaten, auf vielen
Kontinenten, zu bestimmten Zeiten.
Natürlich ist die jetzige Lage in Nord-
amerika ein gutes Beispiel dafür. Was
uns nun stören muss: Es kommt von
einem Land, das aus der Aufklärung
hervorgegangen ist, dessen Institutio-
nen auch uns inspiriert haben.

Die Schweiz ist von solchen Zuständen
weit entfernt. Aber ist sie komplett da-
gegen gefeit?
Wir haben das Privileg, in einem Land
zu leben, in dem Legislative, Exekutive
und Judikative sich gegenseitig respek-
tieren. Jede Gewalt ist sich bewusst: Sie
hat bestimmte Zuständigkeiten, aber sie
berücksichtigt auch die Zuständigkeit
der anderen Gewalten.Gewaltenteilung
besteht zunächst nur auf dem Papier. Sie
funktioniert erst, wenn den Menschen
bewusst ist, dass sie wichtig ist.

Sie und fast alle Ihre Richterkollegen
sind Parteimitglieder. Die Gerichtskom-
mission schlägt unter Berücksichtigung
des Parteiproporzes Kandidaten für das
Bundesgericht vor, die Bundesversamm-
lung trifft dann die Wahl.Wie unabhän-
gig sind Sie wirklich?
Ich habe mit meiner Partei, der FDP, nie
Kontakt gehabt im Zusammenhang mit
bestimmtenVerfahren oder zukünftigen
Fällen. Soweit ich weiss, ist es bei meinen
Kollegen genauso.

Aber Sie tauschen sich regelmässig mit
der FDP über das Bundesgericht aus?
Als Richter sind wir zu manchen An-
lässen in Bern eingeladen. Manchmal
haben wir auch Kontakt zu den Parla-
mentariern der Gerichtskommission.
Dieser allgemeine Austausch ist inter-
essant, weil wir dann hören, was geplant
ist in der Gesetzgebung. Und wir kön-
nen sagen, was wir persönlich denken.
Das ist der typische Schweizer Dialog,
das finde ich wichtig.

Hand aufs Herz, ärgert es Sie persön-
lich, dass Sie jedes Jahr der FDP meh-
rere tausend Franken Mandatsbeitrag
zahlen müssen?
Die Parteien haben Verfassungsstatus,
und sie sind bis jetzt der beste Weg, um
politische Ideen zu kanalisieren. Als
Richter, alsVertreter einer Staatsgewalt,
bin ich froh, den Staat und seine Insti-
tutionen zu unterstützen. Ich bezahle
ja kein Geld an eine Mafia. Ausserdem
haben wir in der Schweiz keine staat-
liche Parteienfinanzierung. Parteien sind
also auf Privatgelder angewiesen, auch
wenn das vielleicht anachronistisch ist.

Wenn Richter wirklich unabhängig sein
sollen, gehörte dann nicht die Mandats-
steuer abgeschafft?
Von aussen gesehen ist diese direkte
Verbindung natürlich ein Problem.Wir
haben amGericht eineArbeitsgruppe zu
diesem Thema eingesetzt.

Sie nutzen am Bundesgericht künstliche
Intelligenz.Wie genau?
Die Anonymisierung unserer Ent-
scheide wird bei uns schon seit Jahren
durch KI unterstützt.Den letzten Schliff
machen immer unsere Mitarbeitenden.
Derzeit entwickeln wir ein Tool für
Übersetzungen und Zusammenfassun-
gen. Zur Erstellung von Urteilen ist KI
meines Erachtens nicht geeignet. Sie be-
ruht ja nur aufWahrscheinlichkeitsrech-
nungen, auf Basis der Vergangenheit.
Am Bundesgericht aber sind wir stän-
dig mit neuen Gesellschaftsproblemen
konfrontiert. Da hilft KI nicht.

Interview: Matthias Sander, Lausanne

«Von aussen gesehen ist die direkte Parteiverbindung der Richter ein Problem», sagt der Genfer François Chaix. PD

PAROLENSPIEGEL
Abstimmung

vom 28. September

Eigenmietwert
Die Besteuerung des Eigenmietwerts
von selbstbewohnten Liegenschaften
sorgt beiBetroffenen seit langem für rote
Köpfe. Kritiker nennen den Eigenmiet-
wert ein «fiktives»Einkommen.DasPar-
lament beschlossEnde2024dieAbschaf-
fung des Eigenmietwerts. Im Gegenzug
verschwindet auch der Abzug für Lie-
genschaftsunterhalt von selbstbewohn-
tem Eigentum, und der Schuldzins-
abzug wird stark reduziert. Zur Besänf-
tigung der Tourismuskantone beschloss
das Parlament, den Kantonen die Kom-
petenz für zur Einführung einer Zweit-
wohnungssteuer zu geben.Weil es dafür
eine Änderung der Bundesverfassung
braucht,kommt es zu einerVolksabstim-
mung. Diese Verfassungsänderung ist
rechtlich verbunden mit dem Gesetzes-
projekt zurAbschaffung des Eigenmiet-
werts.Scheitert dieVerfassungsänderung
anderUrne, ist auchdieGesetzesreform
versenkt. Beim derzeitigen Niveau der
Hypothekarzinsen von rund 1,5 Prozent
werden die Wohneigentümer per saldo
durch die Reform entlastet. Bund, Kan-
tone undGemeindenmüssten laut Bun-
desschätzung ohne Berücksichtigung
möglicher Verhaltensänderungen mit
Einnahmeneinbussen von etwa 1,8 Mil-
liarden Franken pro Jahr rechnen. Die
NZZ befürwortet die Vorlage.

Ja FDP, SVP, Die Mitte, EVP, EDU,
Hauseigentümerverband, Gewerbeverband

Nein SP, Grüne, Mieterverband, Casafair,
Gemeindeverband, Konferenz der Kantonsregierungen,

Bauenschweiz
Stimmfreigabe Grünliberale, Baumeisterverband

E-ID-Gesetz
Die E-ID ist ein staatlich anerkannter
elektronischer Identitätsnachweis,der in
einer App auf dem Smartphone aufbe-
wahrtwerdenkann.WirddieVorlage an-
genommen, sollen Schweizerinnen und
Schweizer künftig offizielle Dokumente
wie den Strafregisterauszug online be-
stellen können, ohne auf einer Behörde
erscheinen zumüssen.Weiter sollenNut-
zer mit der E-ID online Bankkonten er-
öffnen oder ein neu gegründetes Unter-
nehmen registrieren können. Künftige
Anwendungsfelder der E-ID schlies-
sen möglicherweise das E-Collecting
ein, also das elektronische Unterzeich-
nen von Volksinitiativen und Referen-
den. Absehbar ist ausserdem, dass sich
Alterskontrollen im Internet ausbreiten,
zum Beispiel bei Pornografie-Websites
oderOnline-Casinos.DieE-IDbietet die
Möglichkeit, dass Nutzer ihre Volljäh-
rigkeit nachweisen können, ohne ihren
Namenoder ihrGeburtsdatumzu verra-
ten.DieE-ID soll für den einzelnenNut-
zer freiwillig bleiben. Weder der Staat
noch private Firmen sollen den Einsatz
einer E-ID im Netz rückverfolgen kön-
nen. Die NZZ befürwortet die Vorlage.

Ja GLP, FDP, Die Mitte, SP, Grüne, Digitale Gesellschaft,
Digitalswitzerland

Nein SVP, Digitale Integrität Schweiz, Piraten Partei,
EDU, Mass-Voll, Freunde der Verfassung
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Gehört die Hautfarbe ins Fahndungssystem?
Der Nationalrat will über den Fedpol-Entscheid diskutieren, nach Rassismusvorwürfen ein Kriterium aus der Datenbank Ripol zu streichen

DANIEL GERNY

DieAnkündigung des Bundesamtes für
Polizei (Fedpol), die Hautfarbe vonVer-
dächtigen im Fahndungssystem Ripol
nicht mehr aufzunehmen, stösst vor
allem im bürgerlichen Lager auf wach-
sendes Unverständnis.Mehrere Medien
berichteten am Freitag über ein Protest-
schreiben des Berner Sicherheitsdirek-
tors Philippe Müller (FDP) an die Fed-
pol-Chefin Eva Wildi-Cortés. Die Pra-
xisänderung erschwere den Polizeikorps
die Fahndungsarbeit, heisst es in dem
Brief, der auch der NZZ vorliegt.

Eine reine Beschreibung der Haut-
farbe berge kaum Gefahren in Bezug
auf Willkür und Missbrauch, argumen-
tiert Müller. «Eine auf verschiedenen
Kriterien basierende und in der Fahn-
dung dadurch möglichst präzise Um-
schreibung erhöht die Erfolgschancen
der Fahndung hingegen deutlich.» Be-
reits am Mittwoch hatte der Zürcher
Sicherheitsdirektor Mario Fehr (partei-
los) gegenüber der NZZ gesagt, der Ent-
scheid sei «nicht hilfreich» und offen-
sichtlich «politisch motiviert».

SVP und FDP dagegen

Das Parlament wird sich wohl schon in
der Fragestunde am Montag ein erstes
Mal mit diesem Thema beschäftigen.
Gegen ein Dutzend Fragen und Vor-
stösse wurden in den letzten Tagen ein-
gereicht. So verlangt der St. Galler SVP-
Nationalrat Mike Egger in einerMotion,
der Bundesrat müsse die vom Fedpol
beschlossene Streichung des Merkmals
Hautfarbe rückgängig zu machen.

In einerweiterenMotion verlangt die
SVP,die Polizeikorpsmüssten ohneEin-
schränkungen Daten aufnehmen, erfas-
sen und veröffentlichen können. Dazu
gehörten alle Körpermerkmale «samt
Hautfarbe und sonstigen Auffälligkei-
ten». Die FDP-Nationalrätin und frü-
hereWaadtländer Sicherheitsdirektorin
Jacqueline de Quattro zielt in eine ähn-
liche Richtung: Der Fedpol-Entscheid
bedeute, dass den Strafverfolgungs-
behörden ein unentbehrliches Instru-
ment entzogen und die Genauigkeit der
Fahndungen eingeschränkt werde.

Zu Unmut hat aber nicht nur der
Entscheid selbst geführt, sondern auch

sein Zustandekommen. Das Fedpol
hatte am Dienstag erklärt, eine schwei-
zerische Vertretung im Ausland habe
das Bundesamt darauf aufmerksam ge-
macht, dass die dortigen Behörden auf
Angaben wie jener zur Hautfarbe sen-
sibel reagierten. Dies habe das Fedpol
darin bestärkt, auf das Merkmal künf-
tig zu verzichten. In einigen Medien-
berichten war gar von einer offiziellen
Beschwerde aus demAusland die Rede.
Aus welchem Land die Kritik gekom-
men ist, sagte das Fedpol nicht.Die SVP
verlangt nun vomBundesratAufklärung
über die Hintergründe.

Gleichzeitig sorgt es für Irritationen,
dass viele Korps imVorfeld des Fedpol-
Entscheides nicht konsultiert worden
waren. Es handle sich um einen operati-
ven Entscheid, verteidigte sich das Fed-
pol dazu auf Anfrage. Dieser sei «nach

einer punktuellen Sondierung bei ein-
zelnen Kantonspolizeien» getroffen
worden. Das Amt hatte nach seinem
Entscheid danach zwar sämtliche Kan-
tonspolizeien in einem Schreiben auf
Fachebene über die Änderung ins Bild
gesetzt. Dennoch wollen einige Kom-
mandanten erst aus den Medien davon
erfahren haben.

Dieses ungeschickte Vorgehen
scheint massgeblich zur schlechten Stim-
mung und zur Kritik beigetragen zu
haben. Florian Düblin, Generalsekretär
der Konferenz der kantonalen Polizei-
direktoren (KKJPD), sagte am Freitag
auf Anfrage, der Entscheid des Fedpol
habe aufgrund der Umstände eine poli-
tische Färbung erhalten, «die durch vor-
gängigen Einbezug der Kommandantin-
nen und Kommandanten eventuell hätte
verhindert werden können».Das Fedpol

seinerseits erklärte am Freitag, es wolle
die Konsultation nun nachholen.

In wenigen Signalementen

Wiewichtig dasKriteriumderHautfarbe
in der Ripol-Datenbank tatsächlich ist,
scheint umstritten.Während die Sicher-
heitsdirektorenFehr undMüller diePra-
xisänderung für nachteilig halten, sag-
ten Vertreter von Kantonspolizeien zur
NZZ, dass dies für das Alltagsgeschäft
kaumFolgenhabenwerde.So schriebdie
Aargauer Kantonspolizei, die Neuerung
werde «die Polizeiarbeit sicher nicht auf
den Kopf stellen».

Das Fedpol selbst erklärte, weniger
als ein Prozent der Ripol-Signalemente
enthalte eine Angabe über die Haut-
farbe. Im Austausch mit ausländischen
Behörden wie beispielsweise Interpol

habe dieses Kriterium keine Bedeutung
mehr. Präziser sei es,Angaben zur Her-
kunft anhand von Typologien zu ma-
chen – also etwa «asiatisch», «arabisch»,
«Nordafrikaner» oder «vom Balkan».
Das werde nach wie vor vermerkt.

Nicht die einzige Datenbank

Die Fedpol-Anordnung bedeutet auch
nicht, dass die Hautfarbe als Merkmal in
Fahndungs- und Zeugenaufrufen keine
Verwendung mehr findet. Einzig im
Fahndungssystem Ripol wird die Haut-
farbe nicht mehr erfasst. Dort werden
unter anderem gesuchte oder vermisste
Personen gespeichert, deren Identität in
der Regel bekannt ist. Erfasst werden
dort aber auch gestohlene Fahrzeuge,
Ausweispapiere undWaffen.Zahlreiche
Behörden haben Zugriff auf das System,

unter anderem auch das Bundesamt für
Migration (SEM).

Ripol ist nicht die einzige Polizei-
datenbank: Viele Kantonspolizeien be-
nutzen zusätzlich das Informations-
system Polis. In weiteren spezialisierten
Datenbanken werden beispielsweise In-
formationen über Hooligans oder sol-
che aus dem Bereich Menschenhandel
erfasst. Bei Polis handelt es sich um eine
umfassende Datenbank, in der Persona-
lien, Ermittlungsdaten, Berichte, Hin-
weise oder Informationen zuFahrzeugen
und Dokumenten gespeichert werden.

Zur NZZ sagte Mario Fehr, in Polis,
mit dem die Kantonspolizei primär
arbeite,würden weiterhin sämtliche äus-
serlichen Merkmale vermerkt.Dazu ge-
höre selbstverständlich auch, «wenn je-
mand dunkelhäutig» sei. Dies handha-
ben auch andere Polizeikorps so.

Ein Mann wird von der Polizei festgenommen: Häufiger als die Hautfarbe wird danach die Herkunft typologisch erfasst. KEYSTONE

Das eigene AHV-Konto soll man künftig
per Mausklick aufrufen können
Der Bundesrat schlägt die Schaffung einer elektronischen Plattform für Sozialversicherungen vor

HANSUELI SCHÖCHLI

Für AHV und IV gelten nationale Re-
geln. Doch die erste Vorsorgesäule ist
dezentral organisiert. So gibt es zum
Beispiel bei derAHV 26 kantonaleAus-
gleichskassen und 49 Ausgleichskassen
von Branchen- oder Berufsverbänden.
Die Ausgleichskassen sind die Durch-
führungsstellen des Sozialwerks: Sie zie-
hen unter anderem die Lohnbeiträge ein
und zahlen die Renten aus. Versicherte
sind im Lauf ihres Lebens laut Bundes-
angaben im Mittel bei fünf unterschied-
lichen Ausgleichskassen angeschlossen.
So führen Stellenwechsel oft zu einem
Wechsel der Ausgleichskasse.

Wer ein Bankkonto hat, kann via
E-Banking jederzeit den Stand und
die Bewegungen seines Kontos über-
prüfen. Bei der AHV geht das derzeit
nicht: Man ruft «seine» Ausgleichskasse
an oder schreibt ihr eine E-Mail – dann
wartet man typischerweise eine bis zwei
Wochen auf den Erhalt eines Kontoaus-
zugs per E-Mail oder per Post.

Das derzeitige Verfahren zur Erstel-
lung eines solchen Auszugs klingt kom-
pliziert. Die aktuelle Ausgleichskasse
des Versicherten bestellt die Daten zu
dessen gesamter bisheriger AHV-Kar-
riere bei der zentralen Ausgleichsstelle
in Genf. Diese muss die relevanten

Kontodaten bei allen Ausgleichskassen
einholen, bei denen der Versicherte im
Lauf seiner AHV-Karriere irgendwann
einmal angeschlossen war. Nach Erhalt
aller relevanten Daten schickt die zen-
trale Ausgleichsstelle das Sammelwerk
an die anfragendeAusgleichskasse – die
wiederum den Versicherten informiert.

Schnellere Rentenberechnung

Der Bundesrat will eine Beschleuni-
gung. Versicherte der AHV und der IV
sollen künftig jederzeit online einen
Kontoauszug abrufen können. Auch
provisorische Rentenberechnungen sol-
len auf die gleiche Weise möglich sein.
Die Versicherten könnten künftig ein-
facher und schneller kontrollieren, ob
die Lohnbeiträge korrekt bezahlt und
erfasst wurden und ob sie allenfalls Bei-
tragslücken haben.

Das Digitalisierungsprojekt komme
spät, räumte Sozialministerin Elisabeth
Baume-Schneider am Freitag vor den
Medien ein. Auch zum Gesundheits-
wesen in der Schweiz ist oft Kritik be-
züglich «Rückstand» in Sachen Online-
Datenkommunikation zu hören.

Um eine E-Plattform zur ersten Vor-
sorgesäule (AHV, IV und Ergänzungs-
leistungen) zu schaffen, braucht es eine
Gesetzesänderung. Der Bundesrat hat

nun seinen definitiven Vorschlag zum
dafür geplanten Gesetzesprojekt ans
Parlament geschickt. Für die Versicher-
ten ist kein Zwang zur Online-Kom-
munikation mit den Sozialversicherun-
gen der ersten Säule vorgesehen. Aber
sie könnten sich künftig mit einem Be-
hörden-Login jederzeit Zugang zu ihren
Daten verschaffen. Ein Volks-Ja zum
elektronischen Identitätsnachweis (E-
ID) in zwei Wochen an der Urne wäre
dafür nicht notwendig. Das derzeit ver-
wendete Behörden-Login Agov würde
weiterhin genügen. Bürger können die-
ses für die Kommunikation mit Ge-
meinden, Kantonen und Bund verwen-
den – zum Beispiel zur Einreichung der
Steuererklärung.

Das Gesetzesprojekt zur ersten Vor-
sorgesäule enthält unter anderem An-
forderungen für die elektronische Kom-
munikation der Sozialversicherungen
und Durchführungsstellen einschliess-
lich Vorgaben zum Datenschutz.

Frühestens ab 2028

Die erste Etappe des Digitalisierungs-
projekts läuft laut Bundesangaben
schon, weil es dafür keine Gesetzes-
änderung braucht. Dies betreffe die
Modernisierung der Schnittstellen bei
den Durchführungsorganen der ersten

Säule und beiVersicherern wie etwa der
Suva.Kommt die vorgeschlagene Geset-
zesänderung durch, ist der Weg frei für
die zweite Digitalisierungsetappe: die
Schaffung der geplanten E-Plattform für
den raschen Zugang derVersicherten zu
ihren Daten. Die Parlamentsberatun-
gen zumGesetz werden aber eineWeile
dauern. So wird laut Bundesangaben der
direkte Online-Zugang derVersicherten
zu ihrenAHV-Daten frühestens ab 2028
möglich sein.

Insgesamt rechnet der Bund mit
Investitionskosten von 15 Millionen
Franken. Die Regierung stellt eher
höhere Spareffekte in Aussicht: Im jet-
zigen System machten alleine die Porto-
kosten der Ausgleichskassen jährlich 25
Millionen Franken aus.

Wenn das System für die erste Säule
einmal stehe, sei später auch eine Ver-
bindung mit der zweiten Säule mög-
lich, sagten Bundesvertreter am Frei-
tag. Die zweite Säule betrifft die beruf-
licheVorsorge via Pensionskassen.Dort
sind Online-Datenzugänge schon gän-
gig. Laut dem Pensionskassenverband
bieten gut 70 Prozent der Vorsorgeein-
richtungen den Versicherten einen digi-
talen Zugang zu deren eigenen Vorsor-
gedaten an. Gemäss der vom Verband
zitierten Erhebung haben weitere 22
Prozent einen solchen Zugang geplant.

Rückwärtssalto
bei Jugend
und Sport
Doch mehr Geld aus Bern

lip. · Der Druck hat offensichtlich ge-
wirkt: Der Bundesrat erhöht nun doch
die Mittel für das Förderprogramm
Jugend und Sport (J+S). Der Kredit
soll im laufenden Jahr um 20 Millionen
Franken und im Folgejahr um 28Millio-
nen Franken erhöht werden.Das hat der
Sportminister Martin Pfister am Freitag
bekanntgegeben.

Erst vor wenigen Monaten hatte der
Bund angekündigt, dass die Subventio-
nen ab2026 tiefer ausfallenwürden.Statt
1Frankenund30Rappen solltenOrgani-
satoren von J+S-Kursen proTeilnehmer
und Stunde künftig nur noch 1 Franken
und4Rappenerhalten.DerGrunddafür
waren steigende Teilnehmerzahlen bei
gleichbleibendem Gesamtbetrag. Oder
wie es Pfister jetzt ausdrückte: «Wenn
mehr Leute vom Kuchen essen, werden
die Stücke kleiner.»

Der Entscheid rief grossen Unmut
hervor.Nicht nurVerbände äusserten ihr
Unverständnis, auch Politiker aller gros-
sen Parteienmeldeten sich zuWort.Pfis-
ter, selber ehemaliger Pfadfinder, sagte
am Freitag, er sei froh über die Reak-
tionen. Sie zeugten vom grossen Rück-
halt, den das Programm in der Bevölke-
rung geniesse.DerBundesrat anerkenne
«die grosseBedeutung und die positiven
Effekte der Sport- undBewegungsförde-
rung von Kindern und Jugendlichen».

Viele Polizeikorps
wurden vor dem
Entscheid nicht
konsultiert –
dies will das Fedpol
nun nachholen.


